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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §32;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 94/07/0001 E 11. Juli 1996 RS 1(hier nur die letzten beiden Sätze)

Stammrechtssatz

Sind nach § 32 WRG bewilligungsp8ichtige Anlagen zufolge ihrer Übereinstimmung mit dem Stand der Technik

bewilligungfähig, dann ist eine Verletzung des im § 13 Abs 1 WRG geschützten Rechtsgutes durch den Bestand einer

Mehrzahl solcher Bewilligungen nicht zu erkennen, weil die Summe der zu entsorgenden Abwässer von der Anzahl der

für ihre Entsorgung bewilligten Anlagen nicht beein8ußt sein kann. Vielmehr entlastet jede dem Stand der Technik

entsprechende und damit das im § 32 WRG geschützte Rechtsgut nicht beeinträchtigende Anlage eine andere Anlage

gleicher Art. ÖCentliche Interessen an der wirtschaftlichen Existenzfähigkeit öCentlicher Abwasserentsorgungsanlagen

aber sind in jenen Verfahren wahrzunehmen, welche die Anschlußp8icht und die Möglichkeiten einer Befreiung hievon

zum Gegenstand haben. In dem der Reinhaltung und dem Schutz der Gewässer dienenden wasserrechtlichen

Bewilligungsverfahren nach § 32 WRG haben derlei Interessen in den Hintergrund zu treten.
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